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Sehr geehrte Damen und Herren,

Einrichtung der Baustellendatenbank

Ab 01.04.2012 können sämtliche Baustellenmeldungen gemäß § 31 a BUAG in elektronischer Form  durchgeführt 
werden. Mit dieser elektronischen Meldung über die BUAK Portalanwendung wird die Verpflichtung gegenüber Arbeits-
inspektion/Verkehrs-Arbeitsinspektorat erfüllt und es entsteht für Sie kein zusätzlicher administrativer Aufwand durch 
Mehrfachmeldungen.

Die Webanwendung befindet sich auf der BUAK Wesite:
www.buak.at

diese enthält auch eine ausführliche Ausfüllhilfe

Mit dieser Anwendung kann folgenden Meldeverpflichtungen nachgekommen werden:

 Baustellenmeldung: § 3 BauV 
 Bei einer voraussichtlichen Dauer von mehr als 5 Tagen gemäß § 97 Abs. 1 und 4 ArbeitnehmerInnenschutz- 
 gesetz (ASchG) und § 3 Abs. 1 Bauarbeiterschutzverordnung (BauV)

 Vorankündigung anch BauKG: § 6 BauKG
 Sie ersetzt die Meldung von Bauarbeiten gemäß § 97 Abs. 1 und 4 ASchG und § 3 Abs. 1 BauV, wenn sie   

 alle arbeitneherschutzrelevanten Angaben enthält

 Meldungen von Arbeiten mit besonderen Gefahren: § 3 Abs. 5 BauV,
 Meldung bei besonderen Gefahren für Arbeitneher/innen gemäß § 97 Abs. 6 ASchG und § 3 Abs. 5 BauV

     Meldungen von Asbestarbeiten auf Baustellen: § 22 Abs. 1 GKV
 Meldungen von Asbestarbeiten gemäß § 97 Abs. 7 ASchG und § 22 Abs. 1 Grenzwerteverordnung (GKV)   
 2006.

Wenn ein/e Meldepflichtige/r die Meldung nicht in dieser elektronischen Form vornehmen möchte, muss die Meldung 
sowohl an Arbeitsinspektion/Verkehrs-Arbeitsinspektorat als auch an die BUAK erfolgen. Für Fragen stehen Ihnen die 
BUAK-MitarbeiterInnen gerne zur Verfügung. Es sei nochmals betont, dass es sich um keinerlei neue Meldeverpflich-
tungen, sondern lediglich um den Ersatz der bisherigen Papierform handelt. Damit wird ein rascher Überblick über neue 
Baustellen, eine gezielte Kontrolle vor Ort sowie die Koordinierung auch mit GKK und Finanz möglich.

Elektronische Verfügbarkeit von Verrechnungslisten am eBUAK-Portal 
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Rasch verfügbare Verrechnungsdaten sollen Baubetrieben und ihren lohnverrechnenden Stellen ihre Arbeit erleichtern 
und zusätzlich zu einer Reduzierung von Verwaltungskosten führen.
 

Alle Urlaubsentgeltverrechnungslisten sind nun unmittelbar verfügbar

Ab 02.07.2015 gibt es bei der Verrechnung von Urlaubsentgelten unabhängig von der Verrechnungsart (Direkt- 
verrechnung oder Verrechnung mittels Treuhandkonto), die Möglichkeit, sich sofort nach dem erfolgten Verrechnungs-
prozess die jeweilige Verrechnungsliste als .pdf-Datei anzeigen zu lassen. 

Zugriff  auf  das neue eBUAK-Archiv ab 02.07.2015

Im eBUAK-Archiv finden Sie alle Urlaubsentgelt-, Schlechtwetter- und Zuschlagsverrechnungslisten elektronisch ab-
gelegt. Beilagen zu Zuschlagsverrechnungslisten (Wifei-Refundierungslisten und UE-Zinsenaufstellungen) werden im 
Archiv als gesonderte Punkte ausgewiesen. Das dahinterliegende Berechtigungskonzept stellt sicher, dass Sie nur die 
Listen, welche sich auf Ihre zugeordneten Betriebskennzeichen beziehen, einsehen können.

Ablauf  des Archivierungsprozesses

Urlaubsentgelt- und Schlechtwetterverrechnungslisten sind im Zuge des Verrechnungsprozesses in der jeweiligen An-
wendung sofort und spätestens am nächstfolgenden Arbeitstag auch im eBUAK-Archiv ersichtlich. Ist die Freigabe einer 
Meldungseingabe an einem Arbeitstag vor 16:00 Uhr erfolgt, so finden Sie am darauffolgenden Morgen die entspre-
chende Zuschlagsverrechnungsliste im eBUAK-Archiv. Sollte Ihnen dennoch eine Liste eines Verrechnungsvorganges 
ab dem 02.07.2015 fehlen, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihres Betriebskennzeichens an it@buak.at. Bitte beach-
ten Sie, dass sich auch ältere Listen in Ihrem eBUAK-Archiv auffinden lassen. Eine lückenlose Übernahme der Doku-
mente, welche vor dem 02.07.2015 erstellt wurden, kann jedoch noch nicht gewährleistet werden.

Anleitung zum eBUAK-Archiv

Das eBUAK-Archiv basiert auf einem Standardsoftwareprodukt, und weicht daher in Bezug auf die Handhabung von 
anderen eBUAK-Webanwendungen etwas ab (z.B. muss eine Abmeldung vor dem Schließen des Programmes erfol-
gen). Damit Sie sich mit dem neuen Programm besser vertraut machen können, wurde am eBUAK-Portal eine Anleitung 
bereitgestellt. Sollte ein technisches Problem auftauchen, so übermitteln Sie bitte eine kurze Fehlerbeschreibung an 
it@buak.at.
Inhaltliche Fragen zu den Verrechnungslisten beantworten Ihnen gerne unsere MitarbeiterInnen der Abteilung für Be-
triebsbetreuung bzw. der Landes- und Servicestellen.
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Kein Versand von archivierten Listen ab September 2015

Durch die raschere elektronische Bereitstellung der Urlaubsentgelt- und Zuschlagsverrechnungslisten ist der posta-
lische Versand nicht länger erforderlich. Bitte beachten Sie, dass wir ab September 2015 keine der im eBUAK-Archiv 
verfügbaren Listen mehr postalisch verschicken. Ab diesem Zeitpunkt werden Ihnen Zahlscheine im Zuge der Zu-
schlagsvorschreibung nur dann zugestellt, wenn die Option in der Meldungseingabe ausgewählt wurde.

Nachdem eine Eingabemöglichkeit für Korrekturanträge im Bereich der Schlechtwettereingabe noch nicht elektronisch 
erfolgen kann, werden die entsprechenden Listen bis zur Implementierung einer Applikationslösung weiterhin postalisch 
verschickt. Eine Umsetzung ist bereits für das 4. Quartal 2015 in Planung.

Freundliche Grüße

Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse


